
Tenor

1. Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) 
(HABM) vom 29. Mai 2013 (Sache R 1215/2011-4) wird aufgehoben.

2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Das HABM trägt seine eigenen Kosten sowie die Hälfte der Kosten der Apple and Pear Australia Ltd und der Star Fruits Diffusion.

4. Apple and Pear Australia und Star Fruits Diffusion tragen die Hälfte ihrer eigenen Kosten.

(1) ABl. C 260 vom 7.9.2013.

Urteil des Gerichts vom 25. März 2015 — Sea Handling/Kommission

(Rechtssache T-456/13) (1)

(Zugang zu Dokumenten — Verordnung [EG] Nr. 1049/2001 — Dokumente, die ein 
Beihilfeprüfverfahren betreffen — Verweigerung des Zugangs — Ausnahme zum Schutz des Zwecks von 

Inspektions-, Untersuchungs- und Audittätigkeiten — Ausnahme zum Schutz der geschäftlichen 
Interessen eines Dritten — Verpflichtung, eine konkrete und individuelle Prüfung anzustellen — 

Überwiegendes öffentliches Interesse — Teilweiser Zugang)

(2015/C 155/27)

Verfahrenssprache: Italienisch

Parteien

Klägerin: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italien) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte B. Nascimbene und 
M. Merola)

Beklagte: Europäische Kommission (Prozessbevollmächtigte: zunächst D. Grespan und C. Zadra, dann D. Grespan und 
F. Clotuche-Duvieusart)

Gegenstand

Klage auf Nichtigerklärung der Entscheidung der Kommission vom 12. Juni 2013, mit der die Kommission der Sea 
Handling den Zugang zu Dokumenten, die ein Beihilfeprüfverfahren betreffen, verweigert hat

Tenor

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Sea Handling SpA trägt ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der Europäischen Kommission.

(1) ABl. C 298 vom 12.10.2013.
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